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Betr.: Ihr Antrag nach IFG vom 12. September 2021 

Sehr geehrte Fnniinun , 

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 12. September 2021, das zuständigkeitshalber 

an mich weitergeleitet worden ist. Sie begehren eine aufgeschlüsselte Auskunft über 

die Anzahl von Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts wegen des Verdachts 

einer Straftat nach $ 89a StGB. 

Die gewünschte Auskunft kann der Bundesgerichtshof nicht erteilen. Es handelt sich 

bei der von Ihnen begehrten Auskunft um keine beim Bundesgerichtshof vorhandene 

amtliche Information im Sinne des $& 1 Abs. 1 Satz 1, $ 2 Nr. 1 IFG. Wegen 

Informationsersuchen im Hinblick auf durch den Generalbundesanwalt geführte 

Ermittlungsverfahren wenden Sie sich an den Generalbundesanwalt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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